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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Dr. Ruso als Einzelrichter über die Beschwerde von XXXX , StA.

Ukraine, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 22.03.2018, Zahl: 640088202-

140311842, zu Recht erkannt:

A) Die Beschwerde wird gemäß den §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1, 10 Abs. 1 Z. 3, 57 AsylG 2005 i. d. g. F., § 9 BFA-VG i. d. g. F. und

§§ 52, 55 FPG i. d. g. F. als unbegründet abgewiesen.

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang

1. Der Beschwerdeführer, ein volljähriger Staatsangehöriger der Ukraine, reiste legal in das Bundesgebiet ein und

stellte am 22.12.2014 den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz. Anlässlich der am gleichen Tag vor

einem Organ des öKentlichen Sicherheitsdienstes abgehaltenen niederschriftlichen Erstbefragung gab der

Beschwerdeführer an, er gehöre der ukrainischen Volksgruppe an, bekenne sich zum christlich-orthodoxen Glauben

und stamme aus Donezk, wo er die Schule und Universität besucht hätte. Er sei Anfang Dezember 2014 legal unter

Mitführung seines ukrainischen Reisepasses und eines österreichischen Visums aus seinem Herkunftsstaat in die

Russische Föderation ausgereist und von dort am 06.12.2014 auf dem Luftweg nach Österreich gelangt. Bis zum Tag

der Antragstellung habe er sich bei seinem im Bundesgebiet lebenden Schwager aufgehalten. Zum Grund seiner Flucht

gab der Beschwerdeführer an, er habe in der Ukraine im Kriegsgebiet Donezk gelebt. Sein Vater sei Russe und habe

gefordert, dass der Beschwerdeführer mit den pro-russischen Separatisten gegen die ukrainische Armee kämpfe. Der

Beschwerdeführer habe dies abgelehnt und den Entschluss gefasst, die Ukraine zu verlassen.

Bei der am 28.02.2018 nach Zulassung seines Verfahrens vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

abgehaltenen niederschriftlichen Einvernahme gab der Beschwerdeführer zusammengefasst an, er sei halb Ukrainer,

halb Russe, und beherrsche die russische, ukrainische, englische, deutsche und ein wenig die polnische Sprache.

Gesundheitlich ginge es ihm gut und er habe bei seiner Erstbefragung wahrheitsgemäße Angaben erstattet. Seinen

Reisepass hätte er verloren. Der Beschwerdeführer werde von den Behörden, der Polizei, den Gerichten und der

Staatsanwaltschaft seines Herkunftsstaates nicht gesucht und habe mit diesen keine Probleme gehabt. Er stamme aus

Donezk, wo sich unverändert seine Eltern und seine Schwester aufhielten. Der Beschwerdeführer habe sein in der

Ukraine begonnenes Studium nicht abgeschlossen und studiere nunmehr an einer technischen Universität in

Österreich. Der Beschwerdeführer sei mit einem Touristenvisum eingereist, diesbezüglich habe seine im Bundesgebiet

lebende Cousine die Finanzierung übernommen.

Zum Grund seiner Flucht führte der Beschwerdeführer im Wesentlichen aus, sein Vater hätte ihn gezwungen, im Juni

2014 auf Seite der Separatisten zu kämpfen, weshalb es zu einem Kontaktabbruch zwischen seinem Vater und ihm

gekommen wäre. Er sei zunächst nach Russland gereist, doch sei ihm die dortige Aufnahme eines Studiums nach

Vorlage seines ukrainischen Passes verweigert worden. Er sei niemals bei den Separatisten gewesen und habe keinen

Kontakt mit diesen gehabt, er hätte sie jedoch in der Stadt gesehen. Sein Vater sei zum damaligen Zeitpunkt ebenfalls

kein Kämpfer bei den Separatisten gewesen, der Beschwerdeführer glaube aber, dass er danach zu diesen gegangen

wäre. Der Beschwerdeführer habe ursprünglich geplant, sein Studium in der Ukraine zu beenden, doch sei die

Universität nach Ausbruch des Krieges gesperrt worden. An einem anderen Ort der Ukraine hätte er nicht leben

können, da er an dortigen Universitäten Absagen bekommen hätte. Auf Vorhalt, dass er in der Westukraine in der

Zwischenzeit arbeiten und das Ende des KonMiktes hätte abwarten können, verneinte der Beschwerdeführer dies mit

der Begründung, dass die Verhältnisse sehr schlecht gewesen wären und es keine Arbeit geben würde. Wenn er

ortsansässige Bekannte gehabt hätte, wäre es vielleicht möglich gewesen. Zu seinen Befürchtungen für den Fall einer

Rückkehr in die Ukraine erklärte der Beschwerdeführer, es herrsche seines Wissens nach immer noch Krieg, zudem

bleibe der nationale Hass unter den Menschen.

In Österreich sei der Beschwerdeführer als Student an einer technischen Universität eingeschrieben, er beherrsche

bereits Deutsch, sei in einer NGO tätig, habe ein Volontariat absolviert und habe Freunde im Bundesgebiet gefunden.

Er sei als selbständiger Sprachlehrer für Ukrainisch und Russisch tätig.

https://www.jusline.at/gesetz/bfa-vg/paragraf/9


Der Beschwerdeführer legte Unterlagen zum Beleg seines Studienfortschritts, seiner beruMichen und ehrenamtlichen

Aktivitäten und seiner aufrechten Versicherung sowie Unterstützungsschreiben aus seinem privaten Umfeld vor.

2. Mit dem angefochtenen Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurde der Antrag des

Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gem. § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich der Zuerkennung

des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) und gem. § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich der

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Ukraine (Spruchpunkt II.)

abgewiesen, ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gem. § 57 AsylG nicht erteilt (Spruchpunkt

III.), gem. § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG gegen den Beschwerdeführer eine Rückkehrentscheidung gem. § 52 Abs.

2 Z 2 FPG erlassen (Spruchpunkt IV.) sowie gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass dessen Abschiebung in die Ukraine

gemäß § 46 FPG zulässig sei (Spruchpunkt V.). Gem. § 55 Abs. 1 bis 3 FPG wurde ausgesprochen, dass die Frist für

dessen freiwillige Ausreise zwei Wochen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung betrage (Spruchpunkt VI.).

Die Behörde stellte die Staatsangehörigkeit, Religion und Volksgruppenzugehörigkeit sowie die Identität des

Beschwerdeführers fest und hielt fest, dass eine konkrete persönliche asylrelevante Verfolgung des

Beschwerdeführers in seinem Herkunftsstaat nicht habe festgestellt werden können. Der Beschwerdeführer habe

keine konkrete Bedrohungssituation geschildert und erklärt, mit den Behörden seines Herkunftsstaates keinerlei

Probleme gehabt zu haben, sodass eine Verfolgung von staatlicher Seite nicht zu erkennen sei. Der Beschwerdeführer

habe sich lediglich abstrakt auf Probleme mit seinem Vater berufen, welcher gewollt hätte, dass sich der

Beschwerdeführer den Separatisten anschließe. Selbst wenn der Beschwerdeführer tatsächlich Probleme mit seinem

Vater gehabt hätte, wäre es ihm möglich gewesen, sich diesen durch Umzug in die Westukraine zu entziehen. Der

Beschwerdeführer hätte sich durch sein bisheriges Verhalten in der Ukraine nicht exponiert und es ließe sich aus den

vorliegenden Länderberichten kein Hinwies darauf entnehmen, dass im gesamten Staatsgebiet der Ukraine eine

extreme allgemeine Gefahrenlage herrschen würde. Überdies habe nicht festgestellt werden können, dass der

Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in die Ukraine in eine existenzbedrohende Notlage geraten würde. Dieser

sei gesund, beOnde sich im erwerbsfähigen Alter, verfüge über Schul- und Universitätsbildung sowie Berufserfahrung

und weise enge familiäre Anknüpfungspunkte im Herkunftsstaat auf. Der Beschwerdeführer halte sich erst seit einem

vergleichsweise kurzen Zeitraum im Bundesgebiet auf, führe hier kein Familienleben und weise nach wie vor enge

Bindungen zu seinem Heimatland auf. Dieser verfüge über ausreichende Deutschkenntnisse, ginge einer

Erwerbstätigkeit und einem Studium nach und habe einige Freundschaften im Bundesgebiet geschlossen. Eine

tiefgreifende Integration sei nicht zu erkennen, zudem habe sich der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der

Begründung seines Privatlebens der Unsicherheit eines weiteren Aufenthalts bewusst sein müssen.

3. Gegen diesen, dem bevollmächtigten Vertreter des Beschwerdeführers am 28.03.2018 zugestellten, Bescheid wurde

am 25.04.2018 die verfahrensgegenständliche Beschwerde eingebracht, in welcher begründend ausgeführt wurde, der

Beschwerdeführer habe seine Heimat Donezk in der Ostukraine verlassen, da sein Vater von ihm erwartet hätte, dass

er für die russischen Separatisten kämpfe und der Beschwerdeführer dies nicht gewollt hätte. Aufgrund des

Unfriedens zwischen der ukrainischen und der russischen Volksgruppe sei für den Beschwerdeführer eine

Fluchtalternative in der Westukraine nicht in Betracht gekommen. Die Begründung im angefochtenen Bescheid zur

fehlenden Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers sei unschlüssig, zudem verweise die Behörde zu Unrecht auf das

Vorhandensein sozialer Beziehungen in der Ukraine. Der Beschwerdeführer habe bislang noch keinen Militärdienst

geleistet, weshalb es sehr wahrscheinlich sei, dass dieser dazu bei der Einreise befragt werden würde; wenn er Pech

habe und die Polizisten am Flughafen schlecht aufgelegt wären, würde der Beschwerdeführer eingesperrt und

möglicherweise auch geschlagen werden. Verwiesen wurde auf die ukrainischen Strafbestimmungen zur Entziehung

vom Wehrdienst, vor deren Hintergrund dem Beschwerdeführer eine Rückkehr nicht zuzumuten sei.

4. Mit Verfügung des Geschäftsverteilungsausschusses des BVwG vom 13.05.2019 wurde die gegenständliche

Rechtssache der bis dahin zuständigen Gerichtsabteilung W196 abgenommen und der nunmehr zuständigen

Gerichtsabteilung neu zugewiesen.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger der Ukraine, Angehöriger der ukrainischen/russischen Volksgruppe und

bekennt sich zum orthodoxen Glauben. Der Beschwerdeführer reiste im Dezember 2014 im Besitz eines

https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/2
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österreichischen Schengen-Visums legal aus seinem Herkunftsstaat über die Russische Föderation auf dem Luftweg

nach Österreich und stellte am 22.12.2014 den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz. Der

Beschwerdeführer stammt ursprünglich aus Donezk, wo er die Schule absolviert, ein Studium begonnen und

Berufserfahrung gesammelt hat.

Der Beschwerdeführer hat den Herkunftsstaat verlassen, um in Österreich bessere Lebensbedingungen vorzuOnden.

Es kann nicht festgestellt werden, dass sich der Beschwerdeführer aufgrund des Umstandes, dass sein Vater ihn verbal

dazu aufgefordert hätte, auf Seiten der pro-russischen Separatisten zu kämpfen, veranlasst gesehen hat, seinen

Herkunftsstaat zu verlassen oder vor diesem Hintergrund im Falle einer Rückkehr einer Bedrohung ausgesetzt sein

würde. Es kann auch sonst nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in die Ukraine

aus Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder

wegen seiner politischen Ansichten von staatlicher Seite oder von Seiten Dritter bedroht wäre.

Es besteht für den Beschwerdeführer als gesunden leistungsfähigen Mann im berufsfähigen Alter sowie mit einem

familiären und sozialen Netz im Herkunftsstaat im Falle einer Rückkehr in die Ukraine keine reale Bedrohungssituation

für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit; diesem steht die Möglichkeit oKen, sich alternativ zu einer

Rückkehr in seine Heimatregion Donezk in einem unter Kontrolle der ukrainischen Zentralverwaltung stehenden

Landesteil niederzulassen, wo er nach allfälligen anfänglichen Startschwierigkeiten zumutbare Lebensbedingungen

vorOnden wird. Der Beschwerdeführer, welcher Russisch und Ukrainisch auf muttersprachlichem Niveau beherrscht,

liefe nicht Gefahr, grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft nicht

befriedigen zu können und in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Situation zu geraten.

Der unbescholtene Beschwerdeführer hat im Bundesgebiet mit Ausnahme einer Cousine, zu der kein besonderes

Nahe- oder Abhängigkeitsverhältnis vorliegt, keine familiären oder sonst engen sozialen Bezugspersonen. Dieser

bestreitet seinen Lebensunterhalt selbständig durch Tätigkeit als Sprachtrainer für Russisch und Ukrainisch, bewohnt

ein Studentenheim und betreibt ein Bachelor-Studium an einer technischen Universität. Der Beschwerdeführer verfügt

über Deutschkenntnisse, hat Freundschaften im Bundesgebiet geschlossen und ist ehrenamtlich in einer

Schauspielgruppe tätig. Zudem absolvierte er ein Volontariat im EDV-Bereich einer Firma. Eine tiefgreifende

Verwurzelung des Beschwerdeführers im Bundesgebiet liegt nicht vor. Der Beschwerdeführer verfügt nach wie vor

über enge Bindungen zu seinem Herkunftsstaat und musste sich zum Zeitpunkt der im Bundesgebiet unternommenen

Integrationsschritte stets der Unsicherheit eines weiteren Aufenthalts bewusst sein.

1.2. Zur Lage im Herkunftsstaat:

...

Sicherheitslage

Der nach der "Revolution der Würde" auf dem Kiewer Maidan im Winter 2013/2014 und der Flucht von Wiktor

Janukowytsch vom mit großer Mehrheit bereits im ersten Wahlgang am 07.06.2014 direkt zum Präsidenten gewählte

Petro Poroschenko verfolgt eine europafreundliche Reformpolitik, die von der internationalen Gemeinschaft

maßgeblich unterstützt wird. Diese Politik hat zu einer Stabilisierung der Verhältnisse im Inneren geführt, obwohl

Russland im März 2014 die Krim annektierte und seit Frühjahr 2014 separatistische "Volksrepubliken" im Osten der

Ukraine unterstützt (AA 7.2.2017).

Die ukrainische Regierung steht für einen klaren Europa-Kurs der Ukraine und ein enges Verhältnis zu den USA. Das

2014 von der Ukraine unterzeichnete und ratiOzierte Assoziierungsabkommen mit der EU ist zum Jahresbeginn 2016 in

Kraft getreten und bildet die Grundlage der Beziehungen der Ukraine zur EU. Es sieht neben der gegenseitigen

MarktöKnung die Übernahme rechtlicher und wirtschaftlicher EU-Standards durch die Ukraine vor. Das Verhältnis zu

Russland ist für die Ukraine von zentraler Bedeutung. Im Vorfeld der ursprünglich für November 2013 geplanten

Unterzeichnung des EU-Assoziierungsabkommens übte Russland erheblichen Druck auf die damalige ukrainische

Regierung aus, um sie von der EU-Assoziierung abzubringen und stattdessen einen Beitritt der Ukraine zur

Zollunion/Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft herbeizuführen. Nach dem Scheitern dieses Versuchs und dem Sturz

von Präsident Janukowytsch verschlechterte sich das russisch-ukrainische Verhältnis dramatisch. In Verletzung

völkerrechtlicher VerpMichtungen und bilateraler Verträge annektierte Russland im März 2014 die Krim und unterstützt

bis heute die bewaffneten Separatisten im Osten der Ukraine (AA 2.2017c).



Die sogenannten "Freiwilligen-Bataillone" nehmen oRziell an der "Anti-Terror-Operation" der ukrainischen Streitkräfte

teil. Sie sind nunmehr alle in die Nationalgarde eingegliedert und damit dem ukrainischen Innenministerium

unterstellt. ORziell werden sie nicht mehr an der Kontaktlinie eingesetzt, sondern ausschließlich zur Sicherung

rückwärtiger Gebiete. Die nicht immer klare hierarchische Einbindung dieser Einheiten hatte zur Folge, dass es auch in

den von ihnen kontrollierten Gebieten zu Menschenrechtsverletzungen gekommen ist, namentlich zu

Freiheitsberaubung, Erpressung, Diebstahl und Raub, eventuell auch zu extralegalen Tötungen. Diese

Menschenrechtsverletzungen sind Gegenstand von allerdings teilweise schleppend verlaufenden Strafverfahren. Der

ukrainische Sicherheitsdienst SBU bestreitet, trotz anderslautender Erkenntnisse von UNHCHR, Personen in der

KonMiktregion unbekannten Orts festzuhalten und verweist auf seine gesetzlichen Ermittlungszuständigkeiten. In

mindestens einem Fall haben die Strafverfolgungsbehörden bisher Ermittlung wegen illegaler Haft gegen Mitarbeiter

der Sicherheitsbehörden aufgenommen (AA 7.2.2017).

Seit Ausbruch des KonMikts im Osten der Ukraine in den Regionen Lugansk und Donezk im April 2014 zählte das Büro

des Hochkommissars für Menschenrechte der UN (OHCHR) 33.146 Opfer des Konflikts, davon

9.900 getötete und 23.246 verwundete Personen (inkl. Militär, Zivilbevölkerung und bewaKnete Gruppen). Der KonMikt

wird von ausländischen Kämpfern und WaKen, die nach verschiedenen Angaben aus der Russischen Föderation in die

nicht von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebiete (NGCA) gebracht werden, angeheizt. Zudem gibt es eine

massive Zerstörung von zivilem Eigentum und Infrastruktur in den KonMiktgebieten. Auch Schulen und medizinische

Einrichtungen sind betroKen. Zuweilen ist vielerorts die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen, ohne die im

Winter auch nicht geheizt werden kann. Der bewaKnete KonMikt stellt einen Bruch des Internationalen Humanitären

Rechts und der Menschenrechte dar. Der KonMikt wirkt sich auf die ganze Ukraine aus, da es viele Kriegsrückkehrern

(vor allem Männer) gibt und die Zahl der BinnenMüchtlinge (IDPs) hoch ist. Viele Menschen haben Angehörige, die

getötet oder entführt wurden oder weiterhin verschwunden sind. Laut der Special Monitoring Mission der OSZE sind

täglich eine hohe Anzahl an Brüchen der WaKenruhe, die in den Minsker Abkommen vereinbart wurde, zu verzeichnen

(ÖB 4.2017).

Russland kontrolliert das Gewaltniveau in der Ostukraine und intensiviert den KonMikt, wenn es russischen Interessen

dient (USDOS 3.3.2017a).
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Ostukraine

Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim durch Russland im März 2014 rissen pro-russische

Separatisten in einigen Gebieten der Ost-Ukraine die Macht an sich und riefen, unterstützt von russischen

Staatsangehörigen, die "Volksrepublik Donezk" und die "Volksrepublik Lugansk" aus. Der ukrainische Staat begann



daraufhin eine sogenannte Antiterroroperation (ATO), um die staatliche Kontrolle wiederherzustellen. Bis August 2014

erzielten die ukrainischen Kräfte stetige Fortschritte, danach erlitten sie jedoch - bedingt durch militärische

Unterstützung der Separatisten aus Russland - zum Teil schwerwiegende Verluste. Die trilaterale Kontaktgruppe mit

Vertretern der Ukraine, Russlands und der OSZE bemüht sich darum, den militärischen KonMikt zu beenden. Das

Minsker Protokoll vom 5. September 2014, das Minsker Memorandum vom 19. September 2014 und das Minsker

Maßnahmenpaket vom 12. Februar 2015 sehen unter anderem eine Feuerpause, den Abzug schwerer WaKen, die

Gewährung eines "Sonderstatus" für einige Teile der Ost-Ukraine, die Durchführung von Lokalwahlen und die

vollständige Wiederherstellung der Kontrolle über die ukrainisch-russische Grenze vor. Die von der OSZE-

Beobachtermission SMM überwachte Umsetzung, etwa des Truppenabzugs, erfolgt jedoch schleppend. Die

Sicherheitslage im Osten des Landes bleibt volatil (AA 2.2017b).

In den von Separatisten kontrollierten Gebieten der Oblaste Donezk und Lugansk haben ukrainische Behörden und

Amtsträger zurzeit keine Möglichkeit, ihre Befugnisse wahrzunehmen und staatliche Kontrolle auszuüben. Berichte der

OSZE-Beobachtermission, von Amnesty International sowie weiteren NGOs lassen den Schluss zu, dass es nach

Ausbruch des KonMikts im März 2014 in den von Separatisten kontrollierten Gebieten zu schweren

Menschenrechtsverletzungen gekommen ist. Dazu zählen extralegale Tötungen auf Befehl örtlicher Kommandeure

ebenso wie Freiheitsberaubung, Erpressung, Raub, Entführung, Scheinhinrichtungen und Vergewaltigungen. Der UN-

Hochkommissar für Menschenrechte spricht von einem "vollständigen Zusammenbruch von Recht und Ordnung", von

einem "unter den Bewohnern vorherrschenden Gefühl der Angst, besonders ausgeprägt in der Region Lugansk", sowie

einer durch "fortgesetzte Beschränkungen der Grundrechte, die die Isolation der in diesen Regionen lebenden

Bevölkerung verschärft, sowie des Zugangs zu Informationen" gekennzeichneten Menschenrechtslage. Die

Zivilbevölkerung ist der Willkür der Soldateska schutzlos ausgeliefert, Meinungsäußerungs- und Versammlungsfreiheit

sind faktisch suspendiert. Nach UN-Angaben sind seit Beginn des bewaKneten KonMikts über 10.000 Menschen

umgekommen. Es sind rund 1,7 Mio. BinnenMüchtlinge registriert und ca. 1,5 Mio. Menschen sind in Nachbarländer

geMohen. Das im Februar 2015 vereinbarte Maßnahmenpaket von Minsk wird weiterhin nur schleppend umgesetzt:

Die Sicherheitslage hat sich verbessert, auch wenn WaKenstillstandsverletzungen an der Tagesordnung bleiben. Der

politische Prozess im Rahmen der Trilateralen Kontaktgruppe (OSZE, Ukraine, Russland) stockt jedoch trotz

hochrangiger Unterstützung im Normandie-Format (Deutschland, Frankreich, Ukraine, Russland). Besonders

kontrovers in der Ukraine bleibt neben den Lokalwahlen im besetzten Donbas der Dezentralisierungsprozess für den

Donbas, den die Rada noch nicht abgeschlossen hat. In den von der ukrainischen Regierung kontrollierten Teilen der

Gebiete Donezk und Lugansk wird die staatliche Ordnung erhalten oder wieder hergestellt, um Wiederaufbau sowie

humanitäre Versorgung der Bevölkerung zu ermöglichen (AA 7.2.2017).

Die von Russland unterstützten Separatisten im Donbas verüben weiterhin Entführungen, Folter und unrechtmäßige

Inhaftierung, rekrutieren Kindersoldaten, unterdrücken abweichende Meinungen und schränken humanitäre Hilfe ein.

Trotzdem dies oRziell weiterhin abgestritten wird, kontrolliert Russland das Ausmaß der Gewalt in der Ostukraine und

eskaliert den KonMikt nach eigenem politischen Gutdünken. Die separatistischen bewaKneten Gruppen werden

weiterhin von Russland trainiert, bewaKnet, geführt und gegebenenfalls direkt im Einsatz unterstützt. Die Arbeit

internationaler Beobachter wird dabei nach Kräften behindert. Geschätzte 70 Quadratkilometer landwirtschaftlicher

Flächen in der Ostukraine wurden von den beiden Seiten vermint, speziell nahe der sogenannten Kontaktlinie. Diese

Verminungen sind oft schlecht markiert und stellen eine Gefahr für Zivilisten dar. Bis zu 2.000 Zivilisten sollen im

ostukrainischen KonMiktgebiet umgekommen sein, meist durch Artilleriebeschuss bewohnter Gebiete. Die Zahl derer,

die durch Folter und andere Menschenrechtsverletzungen umgekommen sein dürften, geht in die Dutzende. 498

Personen (darunter 347 Zivilisten) bleiben vermisst. Die von Russland unterstützten Separatisten begingen

systematisch zahlreiche Menschenrechtsverletzungen (Schläge, Zwangsarbeit, Folter, Erniedrigung, sexuelle Gewalt,

Verschwindenlassen aber auch Tötungen) sowohl zur Aufrechterhaltung der Kontrolle als auch zur Bereicherung. Sie

entführen regelmäßig Personen für politische Zwecke oder zur Erpressung von Lösegeld, besonders an Checkpoints. Es

kommt zu willkürlichen Inhaftierungen von Zivilpersonen bei völligem Fehlen jeglicher rechtsstaatlicher Kontrolle.

Diese Entführungen führen wegen ihrer willkürlichen Natur zu großer Angst unter der Zivilbevölkerung. Von einem

"Kollaps von Recht und Ordnung" in den Separatistengebieten wird berichtet. Internationalen und nationalen

Menschenrechtsbeobachtern wird die Einreise in die Separatistengebiete verweigert. Wenn Gruppen versuchen dort

tätig zu werden, werden sie zum Ziel erheblicher Drangsale und Einschüchterung. Journalisten werden willkürlich

inhaftiert und misshandelt. Die separatistischen bewaKneten Gruppen beeinMussen direkt die



Medienberichterstattung in den selbsternannten Volksrepubliken. Freie (kritische) Meinungsäußerung ist nicht

möglich. Da die separatistischen Machthaber die Einfuhr von humanitären Gütern durch ukrainische oder

internationale Organisationen stark einschränken, sind die Anwohner der selbsternannten Volksrepubliken Donezk

und Lugansk mit starken Preisanstiegen konfrontiert. An Medikamenten herrscht ein erheblicher Mangel. Das

erschwert auch die Behandlung von HIV und Tuberkulose. Mehr als 6.000 HIV-positive Personen in der Region leiden

unter dem Mangel an Medikamenten und Medizinern (USDOS 3.3.2017a).

In den ostukrainischen KonMiktgebieten begingen Berichten zufolge auch Regierungstruppen bzw. mit ihnen

verbündete Gruppen Menschenrechtsverletzungen. Der ukrainische Geheimdienst (SBU) soll Personen geheim

festhalten bzw. festgehalten haben (USDOS 3.3.2017a). Nach einem Bericht über illegale Haft und Folter, sowohl durch

den ukrainischen SBU sowie durch prorussische Separatisten, reagierte im Juli 2016 der SBU mit der Entlassung von 13

Personen aus der Haft (die Illegalität der Haft wurde aber abgestritten). Von der separatistischen Seite ist nichts

dergleichen berichtet, obwohl deren Vergehen viel zahlreicher waren (FH 1.2017; vgl. HRW 12.1.2017).

Trotz des Abkommens von Minsk ist in der Ostukraine immer noch kein tragfähiger WaKenstillstand zustande

gekommen. Russland liefert weiterhin WaKen und stellt militärisches Personal als "Freiwillige". 2016 haben sich die

lokalen Verwaltungen in den selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk institutionell konsolidiert und der

Aufbau russisch kontrollierter Staatsgebilde ist überwiegend abgeschlossen. Unabhängige politische Aktivitäten und

politische Parteien sind jedoch verboten, NGOs arbeiten dort nicht, und eine freie Presse ist nicht vorhanden (FH

29.3.2017).

Nach wie vor kam es im Osten der Ukraine auf beiden Seiten zu sporadischen Verstößen gegen den vereinbarten

WaKenstillstand. Sowohl die ukrainischen Streitkräfte als auch die pro-russischen Separatisten verübten Verletzungen

des humanitären Völkerrechts, darunter Kriegsverbrechen wie Folter, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu

werden. In der Ukraine und den selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk wurden Personen, die der

Unterstützung der jeweils anderen Seite verdächtigt wurden, rechtswidrig inhaftiert, auch zum Zwecke des

Gefangenenaustauschs. Sowohl seitens der ukrainischen Behörden als auch der separatistischen Kräfte im Osten der

Ukraine kam es auf den von der jeweiligen Seite kontrollierten Gebieten zu rechtswidrigen Inhaftierungen.

Zivilpersonen, die als Sympathisanten der anderen Seite galten, wurden als Geiseln für den Gefangenenaustausch

benutzt. Wer für einen Gefangenenaustausch nicht in Frage kam, blieb häuOg monatelang inoRziell in Haft, ohne

Rechtsbehelf oder Aussicht auf Freilassung. In den selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk setzten

lokale "Ministerien für Staatssicherheit" die ihnen im Rahmen lokaler "Verordnungen" verliehenen Befugnisse dazu ein,

Personen bis zu 30 Tage lang willkürlich zu inhaftieren und diese Haftdauer wiederholt zu verlängern. Die ukrainischen

Behörden schränkten den Personenverkehr zwischen den von den Separatisten kontrollierten Regionen Donezk und

Lugansk und den von der Ukraine kontrollierten Gebieten weiterhin stark ein (AI 22.2.2017).

In den selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk agieren lokale Sicherheitsdienste in einem

vollkommenen rechtlichen Vakuum, wodurch die von ihnen festgenommenen Personen jeglicher Rechtssicherheit

oder Beschwerdemöglichkeiten beraubt (HRW 12.1.2017).

In den von pro-russischen Kräften besetzten Gebieten im Osten der Ukraine kann in keinster Weise von einer freien,

gar kritischen Presse die Rede sein. Die im Zuge der Annexion der Halbinsel Krim bzw. im Zuge der Kampfhandlungen

im Osten bekanntgewordenen und nicht zuletzt durch OSZE-Beobachter wiederholt thematisierten Verschleppungen

von Journalisten durch Separatisten sowie die Behinderung objektiver Berichterstattung gaben ebenfalls zu verstärkter

Sorge Anlass (ÖB 4.2017).

Pro-russische Separatisten in der Ostukraine entführen, inhaftieren, schlagen und bedrohen Mitglieder der ukrainisch-

orthodoxen Kirche Kiewer Patriarchats, Zeugen Jehovas und Angehörige protestantischer Kirchen. Auch antisemitische

Rhetorik und Handlungen werden berichtet. Sie verwüsten oder beschlagnahmen weiterhin Kirchenvermögen und

geben vor, nur "oRzielle Kirchen" dürften tätig werden. Faktisch werden religiöse Gruppen außer der ukrainisch-

orthodoxen Kirche Moskauer Patriarchats systematisch diskriminiert (USDOS 10.8.2016).

Quellen:

-



AA - Auswärtiges Amt (2.2017b): Innenpolitik, http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Ukraine/Innenpolitik_node.html, Zugriff 31.5.2017

-

AI - Amnesty International (22.2.2017): Amnesty International Report 2016/17 - The State of the World's Human Rights -

Ukraine, https://www.ecoi.net/local_link/336532/479204_de.html, Zugriff 1.6.2017

-

FH - Freedom House (29.3.2017): Nations in Transit 2017 - Ukraine,

https://www.ecoi.net/local_link/338537/481540_de.html, Zugriff 1.6.2017

-

FH - Freedom House (1.2017): Freedom in the World 2017 - Ukraine,

https://www.ecoi.net/local_link/336975/479728_de.html, Zugriff 22.6.2017

-

HRW - Human Rights Watch (12.1.2017): World Report 2017 - Ukraine,

https://www.ecoi.net/local_link/334769/476523_de.html, Zugriff 6.6.2017

-

ÖB - Österreichische Botschaft Kiew (4.2017): Asylländerbericht Ukraine

-

USDOS - US Department of State (3.3.2017a): Country Report on Human Rights Practices 2016 - Ukraine,

https://www.ecoi.net/local_link/337222/480033_de.html, Zugriff 31.5.2017

Allgemeine Menschenrechtslage

Der Grundrechtskatalog der Verfassung enthält neben den üblichen Abwehrrechten eine große Zahl von

Zielbestimmungen (z. B. Wohnung, Arbeit, Erholung, Bildung). Die Ukraine ist Vertragsstaat der meisten

Menschenrechtskonventionen. Extralegale Tötungen sind nach den Ereignissen auf dem Euromaidan zwischen

November 2013 und Februar 2014 außerhalb der KonMiktgebiete im Osten des Landes nicht mehr bekannt geworden

(AA 7.2.2017).

Die signiOkantesten Menschenrechtsprobleme der Ukraine sind, neben konMiktbezogenen Missbrauchshandlungen in

der Ostukraine, Korruption und damit verbundene StraMosigkeit, mangelnde Unterstützung von IDPs,

Haftbedingungen, Diskriminierung und Missbrauchshandlungen durch Beamte des Staates und damit verbundene

StraMosigkeit. Eine Reihe nationaler und internationaler Menschenrechtsgruppen arbeiten in der Regel ohne

Beschränkungen durch die Regierung, untersuchen Menschenrechtsfälle und publizieren ihre Ergebnisse. Die

Regierung ist kooperativ und lädt Menschenrechtsgruppen aktiv zu überwachenden Tätigkeiten, Mitarbeit bei

Gesetzesentwürfen etc. ein. Nationale und internationale Menschenrechtsgruppen arbeiteten 2015 mit der Regierung

beim Entwurf der Nationalen Menschenrechtsstrategie und dem diesbezüglichen Aktionsplan zusammen. Der

Ombudsmann kritisierte aber die langsame Umsetzung der Strategie und den Widerstand bestimmter Ministerien

dagegen, besonders wenn die Rechte von IDPs betroKen sind. Das wird auch von anderen Beobachtern bestätigt

(USDOS 3.3.2017a).

Die Zivilgesellschaft ist weiterhin das stärkste Element in der ukrainischen demokratischen Transition. Sie spielt eine

wichtige Rolle indem sie Reformen vorantreibt, durch die Phase der Gesetzwerdung begleitet, der Bevölkerung

kommuniziert und ihre Umsetzung in der Praxis beobachtet. So geschehen im Falle der Antikorruptionsmaßnahmen

oder durch Teilnahme an Kommissionen zur Auswahl neuer Beamter im Zuge der Reform des öKentlichen Dienstes

usw. (FH 29.3.2017).

Quellen:

-



AA - Auswärtiges Amt (7.2.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Ukraine,

https://www.ecoi.net/file_upload/4598_1488455088_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-

abschiebungsrelevante-lage-in-der-ukraine-stand-januar-2017-07-02-2017.pdf, Zugriff 31.5.2017
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FH - Freedom House (29.3.2017): Nations in Transit 2017 - Ukraine,
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USDOS - US Department of State (3.3.2017a): Country Report on Human Rights Practices 2016 - Ukraine,

https://www.ecoi.net/local_link/337222/480033_de.html, Zugriff 20.6.2017

Ethnische Minderheiten

Gesellschaftliche Diskriminierung ethnischer und religiöser Minderheiten ist ein Problem. Es gibt aber keine Gesetze,

welche die Teilhabe von Minderheiten am politischen Prozess beschränken. Schikane gegen Fremde nicht-slawischen

Äußeren ist weiterhin ein Problem. NGOs zufolge nahmen fremdenfeindliche Zwischenfälle während des Jahres leicht

ab. Anstachelung zu Hass oder Diskriminierung aufgrund von Nationalität, Ethnie oder Religion, ist verboten. Die

Gesetze sehen für Verbrechen mit einem solchen Hintergrund erhöhte Strafen vor. Der Nachweis, insbesondere des

Vorsatzes, ist jedoch derart schwierig, dass in der Praxis solche Verbrechen als Hooliganismus strafverfolgt werden.

Das Büro des Generalstaatsanwalts registrierte in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 58 Ermittlungen bezüglich

Hassmotive, von denen 13 geschlossen und 15 an die Gerichte weitergeleitet wurden. IOM registrierte bis Oktober

zehn Fälle (mit 17 Opfern) von Gewalt mit Hassmotiv. Die Opfer stammten aus Afghanistan, Afrika, Syrien und

Tadschikistan oder waren jüdischer bzw. moslemischer Herkunft. Die meisten Vorfälle gab es in Dnipropetrowsk, Kiew,

Kharkiv und Odessa. Die Zahl der Roma wird auf 200.000 bis 400.000 geschätzt, während ihre oRzielle Zahl bei 47.600

liegt. Diese Diskrepanz wird zumeist darauf zurückgeführt, dass Roma oft keine Papiere besitzen. Roma sind weiterhin

Diskriminierung durch Behörden und die Gesellschaft ausgesetzt. Es gibt über 100 Roma-NGOs, aber die meisten

haben nicht die Kapazität, um eKektiv als Garanten der Roma-Rechte oder Servicestellen zu agieren. Aufgrund

diskriminierender Einstellungen haben Roma erhebliche Schwierigkeiten beim Zugang zu Bildung, medizinischer

Versorgung, sozialen Diensten und Arbeit. Es gibt Berichte über Fälle von Gewalt gegen Roma, in denen die Polizei

nicht einschritt bzw. über Fälle, bei denen festgenommene Roma Opfer von Polizeigewalt wurden. Der 2013

angenommene Aktionsplan zur Integration der Roma in die Gesellschaft, hat gemäß European Roma Rights Center

(ERRC) bislang zu keinen Verbesserungen für Roma geführt. Die Regierung hat zu seiner Umsetzung auch keine Mittel

bereitgestellt. 24% der Roma besuchten nie eine Schule, nur 1% hat einen akademischen Grad erworben. Geschätzte

31% der Roma-Kinder besuchen keine Schule. Roma-NGOs zufolge werden Roma-Kinder von lokalen Behörden in

eigene Schulen bzw. minderqualitative Klassenräume segregiert. Die Arbeitslosigkeit der Roma liegt bei über 60%. Aus

den separatistischen Gebieten in der Ostukraine sind viele Roma geMohen und haben sich in anderen Teilen der

Ukraine niedergelassen. Unter den vulnerabelsten IDPs sollen sich etwa 10.000 Roma beOnden. Da sie oft keine

Dokumente haben, ist für sie der Zugang zu einer IDP-Registrierung und der damit verbundenen Unterstützung

besonders schwierig (USDOS 3.3.2017a).

Eine staatliche Diskriminierung von Minderheiten Ondet nicht statt. Roma stellen eine schwer quantiOzierbare

Minderheit dar. Nach oRzieller Zählung umfasst sie 48.000 Personen, nach Schätzungen von Roma-NGOs sollen es

400.000 sein. Diese Diskrepanz ist zum Teil durch das Bedürfnis vieler sozial integrierter Roma erklärbar, sich nicht zu

erkennen zu geben. Unstrittig ist, dass große Teile der Roma-Bevölkerung sozial marginalisiert und benachteiligt sind

(z. B. führt wie andernorts fehlende Geburtsregistrierung zu Benachteiligungen bei der Gesundheitsversorgung und

Schulbildung). Es liegen keine Erkenntnisse für eine staatliche Diskriminierung vor. In der Bevölkerung bestehen

teilweise erhebliche Vorurteile gegen Roma. Ende August 2016 kam es im Dorf Loschtschyniwka (Gebiet Odessa) zu

pogromartigen Ausschreitungen gegen Angehörige der lokalen Roma-Minderheit und der Vertreibung von ca. 60 Roma

aus dem Dorf (AA 7.2.2017).

Die Diskriminierung von Roma ist in der gesamten Ukraine verbreitet. Im August 2016 kam es in der Region Odessa zu

einem AngriK auf Häuser von Roma. Im Westen des Landes kam es zur Segregation von Roma in Schulen und

medizinischen Einrichtungen. Einerseits wurden sie in separaten Räumen behandelt (Mukatschewe und Svaliava) und

in anderen Fällen wurde ihnen medizinische Versorgung verweigert, was einen Verstoß gegen ukrainisches Recht



darstellt (ÖB 4.2017).

Ethnische Minderheiten können unbeschränkt am politischen Prozess in der Ukraine teilhaben. Ihre Repräsentation

und die Ausübung ihres Wahlrechts sind jedoch eingeschränkt durch Faktoren wie den KonMikt im Donbas,

Analphabetismus, Fehlen von Identitätsdokumenten bei vielen Roma usw. Obwohl die Regierung die Rechte der

Minderheiten generell beschützt, werden die Roma weiterhin diskriminiert. Sie leben oft in Substandard-Häusern in

marginalisierten Gebieten (FH 1.2017).
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IDPs und Flüchtlinge

Die Zahl der registrierten BinnenMüchtlinge (Internally Displaced Persons - IDPs) ist bis Januar 2017 auf 1.650.410

Personen gestiegen. Nach Angaben von UNHCR halten sich darüber hinaus

1.481.377 Ukrainer in Nachbarländern auf (Asyl und andere legale Formen des Aufenthalts) auf. Die Registrierung,

Versorgung und Unterbringung von IDPs erfolgt auf Basis des 2014 in Kraft getretenen IDP-Gesetzes (AA 7.2.2017).

Zwar versucht die ukrainische Regierung die Situation der IDPs zu verbessern und hat seit Ausbruch des KonMikts auch

einiges an Fortschritten erzielt, dennoch bleibt beispielsweise der Zugang zu Wohnmöglichkeiten und sozialen

Leistungen oft schwierig. Die Integration der IDPs, die über die ganze Ukraine verteilt sind, wird mangels Budgetmittel

hierfür oft nur unzureichend gefördert und in vielen Fällen nur dank intensiven Bemühungen der Zivilgesellschaft

vorangetrieben (ÖB 4.2017).

Im Zuge der Entwicklungen um die Annexion der Krimhalbinsel durch Russland wurden schon geschätzte 50-60.000

Personen innerhalb der Ukraine vertrieben. Viele davon wollen oder können nicht auf die Krim zurückkehren, solange

diese in russischer Hand ist. Der KonMikt um den Donbas hatte noch größere Auswirkungen. 1,7 Millionen Menschen

sind in der Ukraine oRziell als Binnenvertriebene (Internally Displaced Persons, IDPs) registriert. Es wird angenommen,

dass es viel mehr BetroKene gibt, da viele sich nicht registriert haben. Gründe für die Nichtregistrierung sind vielfältig:

fehlende Papiere, Angst vor der WehrpMicht, Angst vor Diskriminierung, Abneigung gegen die Behörden, etc. Jedenfalls

können nur registrierte IDPs die entsprechende Unterstützung erhalten. Von diesen 1,7 Mio. leben aber nur 800.000

bis 1 Mio. dauerhaft in den von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebieten (government controlled areas,

GCA, im Gegensatz non-government controlled areas, NGCA). Der Rest lebt (wieder in den NGCA bzw. pendelt

regelmäßig hin und her. Von den IDPs in der Ukraine registrierten sich die meisten im Osten des Landes, in der Nähe

ihrer Herkunftsorte. Die meisten sind privat untergebracht (Familie, Freunde, Freiwillige) oder eingemietet, obwohl

leistbare private Unterbringung oft von schlechter Qualität ist. Viele suchen die oRzielle Hilfe angeblich gar nicht. Nur

die ärmsten oder schwächsten bleiben in den kollektiven Zentren (weniger als 5%), die eigentlich als kurzzeitige

Unterbringung intendiert waren. Meist handelt es sich um Ferienanlagen, Sanatorien, etc. Meist sind sie eher

abgelegen und daher unattraktiv. Eine übergreifende nationale Strategie zur Unterbringung oder Integration der IDPs

gibt es nicht. Ende 2016 gab es 270 derartige Zentren für etwa 10.000 IDPs, die meist keine Mittel für eine alternative

Unterbringung haben. Die Unterbringungsdauer ist zwar nicht begrenzt, wenn die Zentren aus Geldmangel schließen



müssen, sind die Leute oft gezwungen in die NGCA zurückzukehren. NGOs beliefern die Zentren oft mit

Nahrungsmitteln. In den Zentren ist in der Regel Zugang zu grundlegender medizinischer Versorgung gegeben.

Grundsätzlich haben IDPs ein Recht auf medizinische und psychologische Behandlung in den kommunalen

medizinischen Einrichtungen am Ort der Wohnsitzmeldung. Hier ist oft die Finanzierung ein Problem, welche die

Kommunen stemmen müssen, da die Regierung keine zusätzlichen Gelder für die Krankenversorgung der IDPs an die

Gemeinden ausgeschüttet hat. Ein weiteres Problem ist die im medizinischen Sektor weit verbreitete Korruption,

wodurch vieles selbst zu bezahlen ist. Wenn IDPs arbeitsfähig sind, sind sie dazu angehalten sich Arbeit zu suchen.

Sie bekommen dann für sechs Monate Beihilfen: UAH 880 für die ersten zwei Monate, UAH 440 für die nächsten zwei

Monate und UAH 220 für die letzten zwei Monate. (Familien erhalten so bis zu UAH 2.000 im Monat. Wer dies nicht

erhält (aus welchen Gründen auch immer, lebt von Erspartem und/oder NGO-Hilfe. Auch die Integration in den

Arbeitsmarkt ist problematisch. 38% der IDPs waren im September 2016 arbeitslos. In einigen Städten gibt es

Pilotprojekte, um IDPs bei der Jobsuche und Integration zu unterstützen. Seit April 2016 ist ein eigenes Ministerium für

die Belange der IDPs zuständig, das Ministry of Temporarily Occupied Territories and IDPs (MTOT&IDPs), aber in der

Anfangsphase sind der Migrationsdienst und das Sozialministerium noch involviert. Die ukrainischen Gesetze sehen

vor, dass jeder Bürger am Ort des Wohnsitzes gemeldet sein muss, um dort Zugang zu sozialen Leistungen zu haben.

Üblicherweise wird dies mittels eines Stempels im Inlandspass vermerkt. IDPs hingegen benötigen ein IDP-ZertiOkat,

um Zugang zum Sozialsystem zu erhalten (das beinhaltet auch Auszahlung von Pensionen, Beihilfen, Kindergeld,

Zugang zu Schulen, Kindergärten, medizinischer Versorgung, etc.). Widersprüchliche und schlecht umgesetzte

Gesetzesänderungen rund um IDPs und ihre Registrierung und Versorgung führten in der Vergangenheit dazu, dass

diese uneinheitlich gehandhabt wurden (BFA/OFPRA 5.2017).

Ende 2014 wurde beschlossen, Pensions- und Sozialgelder nur noch an Personen auszuzahlen, die in BCA leben. Die

Auszahlung von Pensions- und Sozialgeldern an IDPs wurde folglich an die VeriOzierung des Orts des Aufenthalts

gekoppelt, um zu verhindern, dass sie diese Leistungen beziehen, tatsächlich aber in NGCA leben. 500.000-600.000

IDPs waren im Feber 2016 von vorübergehenden Suspendierungen ihrer Zahlungen betroKen. Wartezeiten betrugen

bis zu zwei Monate. Das Sozialministerium muss nunmehr den Aufenthaltsort von IDPs halbjährlich veriOzieren, was

einen erheblichen Aufwand bedeutet und zum Teil mit Verzögerungen von bis zu vier Monaten verbunden ist, in

denen keine Gelder ausbezahlt werden. Es gibt Fälle, in denen IDPs aufgrund dessen Mieten in GCA nicht mehr

bezahlen konnten und in NGCA zurückkehrten. Viele IDPs, speziell Pensionisten, sind auf soziale Transferzahlungen als

einzige Einnahmequelle angewiesen (BFA/OFPRA 5.2017; vgl. PCU 3.2017).

Ein einheitliches Register für IDPs wurde erst im September 2016 gesetzlich vorgesehen und soll beim

Sozialministerium angesiedelt sein. Andere Behörden müssen den Zugriff auf dieses Register schriftlich beantragen.

Weitere Probleme bezüglich IDPs sind, dass sie bislang an drei Wahlen nur eingeschränkt teilnehmen konnten. Es wird

aber an einer Lösung dieses Problems gearbeitet. Während es relativ einfach ist, sich beim Staatlichen Migrationsdienst

der Ukraine Duplikate verlorener Dokumente ausstellen zu lassen, auch um sich als IDP registrieren zu können, ist es

komplizierter Änderungen eintragen zu lassen, die sich in NGCA zugetragen haben, z.B. Geburten, Todesfälle, etc.

Diese müssen nämlich von einem Gericht bestätigt werden, was bis zu zwei Monate dauern kann. Schulbesuch für

Kinder von IDPs ist kein Problem, es wurden sogar mehr Lehrer eingestellt, um den erhöhten Bedarf zu decken.

Unterricht in den Kollektivzentren für IDPs Ondet eher sporadisch statt. Generell hängt bei diesem Thema viel vom

Engagement der Eltern ab. Studenten hatten gewisse Probleme sich in neuen Universitäten zu immatrikulieren, hierzu

wurden aber spezielle rechtliche Voraussetzungen geschaffen (BFA/OFPRA 5.2017).

Die IDPs von der Krim ließen sich meist im Westen der Ukraine nieder. Da sie unter den ersten und aktivsten Gegnern

der russischen Besetzung der Krim waren, haben sie gute und freundliche Beziehungen mit den Aufnahmegemeinden

aufgebaut. Aber dennoch stoßen sie als IDPs auf gewisse Probleme, wie Schwierigkeiten eine Unterkunft zu Onden

(hier sind die hohen Kosten und mangelnde staatliche Unterstützung ein Problem), sowie das Fehlen eines klaren

Verständnisses für die Bedürfnisse der Krimtataren (z.B. im kulturellen und sozialen Bereich). Es gab isolierte

Zwischenfälle mit Krimtataren, aber sie stellen keinen allgemeinen Trend dar. IDPs aus dem Donbas blieben eher im

Osten. Mehr als die Hälfte der IDPs lebt in der Ostukraine bei Familie oder Freunden. Die Solidarität der ukrainischen

Zivilgesellschaft ist immer noch stark, aber mit zunehmender Dauer tendenziell abnehmend. Die Angaben zum Bild

der IDPs in der Aufnahmegesellschaft sind abweichend. In manchen Fällen wird eine neutrale oder freundliche Haltung

gegenüber den Binnenvertriebenen behauptet, Mitgefühl und Verständnis der schwierigen Situation wird ausgedrückt



und Hilfsbereitschaft erklärt. Auf der anderen Seite gibt es Hinweise auf Diskriminierung und Vorurteile gegen

Binnenvertriebene sowie negative Stereotype und die Existenz versteckter und potenzieller sozialer KonMikte. Je näher

Menschen in der KonMiktzone leben, desto höher ist ihr Verständnis für die Binnenvertriebenen. Im Westen der

Ukraine gibt es mehr negative Stereotypen gegen IDPs, auf der andren Seite sind IDPs gerade im Westen sehr gut

integriert. Negative Ansichten basieren meist nur auf Hörensagen, nicht jedoch auf persönlicher Erfahrung, und echte

KonMikte zwischen Anwohnern und IDPs sind sehr selten. Es gibt aber regionale Unterschiede. Die meisten IDPs gibt es

neben der Ostukraine in der Hauptstadt Kiew, und dort ist die Meinung über IDPs am schlechtesten. Besonders der

Anstieg der Kriminalität wird ihnen angelastet und angesichts der allgemein schlechten wirtschaftlichen Situation

werden IDPs in Kiew besonders als Konkurrenz um immer teurer werdenden Wohnraum und um Arbeitsplätze

wahrgenommen. Die Tatsache, dass IDPs meist Russisch sprechen, ist hingegen kein Grund für Diskriminierung.

Generell hat die Diskriminierung von Binnenvertriebenen eher ökonomische Gründe. (BFA/OFPRA 5.2017; vgl. UN

20.9.2016).

Die Binnenvertriebenen sind fortgesetzt mit Schwierigkeiten konfrontiert, juristische Dokumente sowie Zugang zu

Bildung, Renten, sowie zu Finanzinstituten und zur Gesundheitsversorgung zu erhalten. 2016 sperrte die Regierung alle

Sozialzahlungen an Binnenvertriebene bis zur Überprüfung ihrer Anwesenheit in staatlich kontrollierten Gebieten,

angeblich zur Bekämpfung von betrügerischen Zahlungen. Die Suspendierung der Zahlungen erfolgte oftmals ohne

jegliche Vorankündigung und betraf ca. 85% der IDPs in den unter ukrainischer Kontrolle beOndlichen Gebieten und

97% in den Separatistengebieten. Speziell ältere oder behinderte Menschen waren oft nicht in der Lage, den Weg auf

sich zu nehmen, um ihren Status zu überprüfen. Diese Vorgangsweise der ukrainischen Regierung führte zu heftiger

Kritik u.a. des Europarats. Bemühungen, die IDPs zu integrieren, werden durch das Fehlen einer entsprechenden

staatlichen Strategie und einen Mangel Onanzieller Ressourcen erschwert. Dies drängt die IDPs wirtschaftlich und

sozial an den Rand der Gesellschaft. Die angespannte Arbeitsmarktsituation und die insgesamt schwache Wirtschaft

zwingen viele IDPs dazu, in inadäquaten bzw. Gemeinschaftsunterkünften zu wohnen. Finanziell leistbare

Privatunterkünfte sind oft in schlechtem Zustand. Auch bei der Arbeitssuche kommt es zu Diskriminierung.

Insbesondere Krimtataren wird darüber hinaus von Banken nur ein eingeschränkter Zugang zu Finanzdienstleistungen

gewährt, obwohl der ukrainische Verwaltungsgerichtshof eine Entscheidung der Nationalbank aufgehoben hat,

wonach Krimtataren non-residents wären. Die Regierung gewährt nur jenen Personen Unterstützung, die sich als

Binnenvertriebene registrieren lassen. Der gesetzlich vorgesehenen VerpMichtung, Binnenvertriebenen Unterkünfte

zuzuweisen, wird von den Behörden oftmals nicht nachgekommen (USDOS 3.3.2017a).

Mietkosten und Betriebskosten sind seit dem Ausbruch der Krise massiv gestiegen, was es sowohl den

Binnenvertriebenen als auch den Ortsansässigen erschwert, geeignete Unterkünfte zu Onden. Dies wiederum verstärkt

die Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen, zumal oftmals den IDPs die Schuld für die schwierige Situation

zugeschrieben wird. Viele IDPs beklagen, dass man ihnen Wohnungen nicht vermieten möchte, oder dass die

Vermieter hohe Kautionen verlangen, aus Angst, die Mieter könnten die Miete nicht regelmäßig begleichen. Es kommt

auch immer wieder vor, dass sich Vermieter aus steuerlichen Gründen weigern, Verträge zu unterzeichnen. Ohne

Vertrag und ohne offizielle Registrierung am Wohnsitz führen dazu, dass manche IDPs k

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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